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Tennis-Schleifchen-Turnier auf dem

Tennisplatz in Reute

Am kommenden Sonntag, 11.04.10,

starten wir in die Freiluftsaison mit unse-

rem schon traditionellen Schleifchentur-

nier. Beginn: 11.00 Uhr

Generalversammlung des Gewerbe-

vereins Reute e.V.

am Montag, 12. April, um 19.30 Uhr im

Sitzungssaal des Rathauses, laden wir

alle Mitglieder und Interessierte herzlich

ein.

Deutsche Rentenversicherung

Baden-Württemberg

Der nächste Sprechtag zur Rentenbera-

tung ist am Dienstag, den 13. April 2010,

von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 13.30 bis

15.00 Uhr in Emmendingen (Rathaus).

Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin

unter Tel.: 452-358.

Hilfe bei Rentenanträgen erhalten Sie im

Rathaus oder in Freiburg unter 0761

207070,

Heinrich-von-Stephan-Str. 3

Waldbrandübung der Feuerwehren

Die Feuerwehren der Gemeinden

Reute und Wasser veranstalten am

Samstag, 10. April 2010, um 17.30

Uhr im Wassemer Wald ihre Wald-

brandübung.

Näheres siehe unter Feuerwehr.

Gemeinderatssitzung

Am Donnerstag, 15. April 2010, findet um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses eine

öffentliche Sitzung des Gemeinderates mit folgender Tagesordnung statt:

1. Verschiedenes, Fragen und Anregungen der Zuhörer

2. Bekanntgaben aus nicht-öffentlicher Sitzung

3. Bebauungsplan „Nördliche Möslestraße“

Beratung und Beschlussfassung über

a) die Anwendung des § 13 a Baugesetzbuch

(Bebauungsplan der Innenentwicklung),

b) die Billigung des Plankonzeptes mit Beschluss zur öffentlichen Auslegung

gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch

4. Beratung und Beschlussfassung über die Abgabe einer Stellungnahme zum Bebau-

ungsplanverfahren „Deichselmatte“ der Gemeinde Vörstetten

5. Beratung und Beschlussfassung über das Einvernehmen zum 3-Jahres-Abschussplan

für Rehwild

6. Verschiedenes, Fragen und Anregungen der Zuhörer

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind zu dieser Sitzung herzlich eingeladen.

Bauplätze zu verkaufen

Die Gemeinde Reute bietet folgende Bauplätze zum Verkauf an:

1. Bauplatz im Wohnbaugebiet „In der langen Breite“.

Der Platz hat eine Größe von 430 m² und eignet sich zum Bau eines Einfamilienwohnhauses

für Familien mit Kindern (keine Geschosswohnungsbau).

Interessenten aus Reute werden gebeten, sich bis Freitag, 07. Mai 2010, bei der Gemeinde-

verwaltung schriftlich zu bewerben.

2. Bauplatz im Mischgebiet „Kreuzmatten Nord“

Der Platz grenzt unmittelbar an das dortige Gewerbegebiet an und eignet sich daher auch für

die Ansiedlung eines entsprechend geeigneten Betriebes. Mit einer Größe von 680 m² kann

der Bauplatz in offener Bauweise zweigeschossig bebaut werden. Es sind max. 2 Wohnein-

heiten zulässig. Interessenten werden gebeten, sich bis Freitag, 07. Mai 2010, bei der Ge-

meindeverwaltung schriftlich zu bewerben.



§ 1

Steuergegenstand

(1) Die Gemeinde Reute erhebt die Hunde-

steuer nach dieser Satzung.

(2) Der Steuer unterliegt das Halten von Hun-

den durch natürliche Personen im Ge-

meindegebiet, soweit es nicht ausschließ-

lich der Erzielung von Einnahmen dient.

(3) Wird ein Hund gleichzeitig in mehreren

Gemeinden gehalten, so ist die Gemein-

de Reute steuerberechtigt, wenn der

Hundehalter seine Hauptwohnung in

Reute hat.

§ 2

Steuerschuldner und Haftung,

Steuerpflichtiger

(1) Steuerschuldner und Steuerpflichtiger ist

der Halter eines Hundes.

(2) Halter eines Hundes ist, wer einen Hund

in seinem Haushalt oder seinem Wirt-

schaftsbetrieb für Zwecke der persönli-

chen Lebensführung aufgenommen hat.

Kann der Halter eines Hundes nicht er-

mittelt werden, so gilt als Halter, wer den

Hund wenigstens drei Monate lang ge-

pflegt, untergebracht oder auf Probe

oder zum Anlernen gehalten hat.

(3) Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde

gelten als von den Haushaltsmitgliedern

gemeinsam gehalten.

(4) Halten mehrere Personen gemeinschaft-

lich einen oder mehrere Hunde, so sind

sie Gesamtschuldner.

(5) Ist der Hundehalter nicht zugleich Eigen-

tümer des Hundes, so haftet der Eigentü-

mer neben dem Steuerschuldner als Ge-

samtschuldner.

§ 3

Beginn und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht beginnt am ersten Tag

des auf den Beginn des Haltens folgen-

den Kalendermonats, frühestens mit Ab-

lauf des Kalendermonats, in dem der

Hund drei Monate alt wird. Beginnt die

Hundehaltung bereits am ersten Tag ei-

nes Kalendermonats, so beginnt auch

die Steuerpflicht mit diesem Tag.

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Ka-

lendermonats, in dem die Hundehaltung

beendet wird. § 10 Abs. 2 und § 11 Abs. 5

bleiben unberührt.

§ 4

Erhebungszeitraum; Entstehung

der Steuer

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erho-

ben. Erhebungszeitraum ist das Kalen-

derjahr.

(2) Die Steuerschuld für das Kalenderjahr

entsteht am 01. Januar für jeden an die-

sem Tag im Gemeindegebiet gehaltenen

über drei Monate alten Hund.

(3) Beginnt die Steuerpflicht im Laufe des

Kalenderjahres, so entsteht die Steuer-

schuld für dieses Kalenderjahr mit dem

Beginn der Steuerpflicht.

§ 5

Steuersatz

(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für je-

den Hund EUR 84, —. Für das Halten ei-

nes Kampfhundes gem. Abs. 3 beträgt

der Steuersatz abweichend von Satz 1

EUR 480 —. Beginnt oder endet die

Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjah-

res, beträgt die Steuer den der Dauer der

Steuerpflicht entsprechenden Bruchteil

der Jahressteuer.

(2) Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet

mehrere Hunde, so erhöht sich der nach

Absatz 1 geltende Steuersatz für den

zweiten und jeden weiteren Hund auf

EUR 168,—, für den zweiten und jeden

weiteren Kampfhund auf EUR 960 —.

Steuerfreie Hunde (§ 6) sowie Hunde in

einem Zwinger (§ 7) bleiben hierbei au-

ßer Betracht.

(3) Kampfhunde sind solche Hunde, die auf

Grund ihres Verhaltens die Annahme

rechtfertigen, dass durch sie eine Gefahr

für Leben und Gesundheit von Men-

schen und Tieren besteht. Kampfhunde

im Sinne dieser Vorschrift sind insbeson-

dere Bullterrier, Pit Bull Terrier, American

Staffordshire Terrier sowie deren Kreu-

zungen untereinander oder mit anderen

Hunden sowie Bullmastiff, Mastino Na-

politano, Fila Brasileiro, Bordeaux-Dog-

ge, Mastin Espanol, Staffordshire Bull-

terrier, Dogo Argentino, Mastiff und Tosa

Inu.

(4) Die Zwingersteuer für Zwinger im Sinne

von § 7 Abs. 1 beträgt das Dreifache des

Steuersatzes nach Absatz 1 Satz 1. Wer-

den in dem Zwinger mehr als 5 Hunde

gehalten, so erhöht sich die Steuer für je-

weils bis zu 5 weitere Hunde um die

Zwingersteuer nach Satz 1.

§ 6

Steuerbefreiungen

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren

für das Halten von

1. Hunden, die ausschließlich dem Schutz

und der Hilfe blinder, tauber oder sonst

hilfsbedürftiger Personen dienen. Sonst

hilfsbedürftig nach Satz 1 sind Personen,
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Bürgermeisteramt Reute

Hinter den Eichen 2

eMail: gemeinde@reute.de

Fax: 07641 9172-90

Tel. 07641 9172-0

Rathaus Sprechzeiten:

Montag bis Freitag

08.00 Uhr - 12.00 Uhr

Dienstag

16.00 Uhr - 18.30 Uhr

Homepage: www.reute.de

KOMM-IN Bürgerbüro:

Tel.: 0761 58292-555; Tel.: 9172-80

Fr. Sibilia / Fr. Szywon

eMail: sibilia@reute.de

Montag - Freitag:

08.00 - 12.00 Uhr

Montag und Freitag:

14.00 - 16.00 Uhr

Dienstag u. Donnerstag:

14.00 - 18.00 Uhr

Samstags geschlossen

1. MAI-HOCK BEIM SC REUTE

in der Teninger Allmend. Details folgen

in Kürze.

VdK Ortsgruppe Reute - Mitglieder-

versammlung

am Samstag, 17. April, um 15 Uhr

im Kindergarten “Fantasia” in Unter-

reute.

Mitglieder und Interessierte sind

herzlich eingeladen.

Ärztlicher Notfalldienst

am Wochenende und Feiertagen

0180 519292320

Amtliche Bekanntmachung

In seiner Sitzung vom 25. März 2010 hat der Gemeinderat folgende Satzung beschlossen, die

hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

GEMEINDE REUTE

Satzung über die Erhebung der Hundesteuer

Der Gemeinderat Reute hat aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg so-

wie den §§ 2, 8 Abs. 2 und 9 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg

am 25. März 2010 folgende Satzung beschlossen:



die einen Schwerbehindertenausweis

mit den Merkzeichen “B”, “Bl”, “aG” oder

“H” besitzen,

2. Hunden, die die Prüfung für Rettungshun-

de oder die Wiederholungsprüfung mit

Erfolg abgelegt haben und für den

Schutz der Zivilbevölkerung zur Verfü-

gung stehen.

3. Hunden, die als Nachsuchenhunde im

Sinne von § 21 Landesjagdgesetz einge-

setzt werden und als Nachsuchenhunde

beim Landesjagdverband registriert

sind.

§ 7

Zwingersteuer

(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei

rassereine Hunde der gleichen Rasse,

darunter eine Hündin im zuchtfähigen Al-

ter, zu Zuchtzwecken halten, wird die

Steuer auf Antrag für die Hunde dieser

Rasse nach § 5 Abs. 4 erhoben, wenn

der Zwinger, die Zuchttiere und die ge-

züchteten Hunde in das Zuchtbuch einer

von der Gemeinde anerkannten Hunde-

züchtervereinigung eingetragen sind.

(2) Die Ermäßigung ist nicht zu gewähren,

wenn in den letzten drei Kalenderjahren

keine Hunde gezüchtet worden sind so-

wie für die Zucht von Kampfhunden im

Sinne von § 5 Abs. 3.

§ 8

Allgemeine Bestimmungen über

Steuervergünstigungen

(1) Für die Gewährung einer Steuerbefrei-

ung oder Steuerermäßigung (Steuerver-

günstigung) sind die Verhältnisse bei Be-

ginn des Kalenderjahres, in den Fällen

des § 3 Abs. 1, diejenigen bei Beginn der

Steuerpflicht maßgebend.

(2) Die Steuervergünstigung ist zu versagen,

wenn

1. die Hunde, für die eine Steuervergüns-

tigung in Anspruch genommen wird, für

den angegebenen Verwendungszweck

nicht geeignet sind,

2. in den Fällen des § 7 keine ordnungs-

mäßigen Bücher über den Bestand, den

Erwerb und die Veräußerung der Hunde

geführt werden, oder wenn solche Bü-

cher der Gemeinde nicht bis zum 31.

März des jeweiligen Kalenderjahres vor-

gelegt werden. Wird der Zwinger erst-

mals nach dem Beginn des Kalenderjah-

res betrieben, so sind die Bücher bei An-

tragsstellung der jeweiligen Ermäßigung

vorzulegen.

3. in den Fällen des § 6 Nr. 2 die gefor-

derte Prüfung nicht innerhalb von zwölf

Monaten vor dem in Absatz 1 bezeichne-

ten Zeitpunkt von den Hunden mit Erfolg

abgelegt wurde.

(3) Für Kampfhunde im Sinne des § 5 Abs. 3

werden Steuervergünstigungen nicht

gewährt.

§ 9

Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Steuer wird durch Steuerbescheid

festgesetzt und ist innerhalb eines Mo-

nats nach Bekanntgabe des Steuerbe-

scheides zu entrichten.

(2) In den Fällen der §§ 3 und 4 Abs. 3 ist die

Steuer auf den der Dauer der Steuer-

pflicht entsprechenden Teilbetrag fest-

zusetzen.

(3) Endet die Steuerpflicht im Laufe des Jah-

res (§ 3 Abs. 2) und war die Steuer be-

reits festgesetzt, ergeht ein Änderungs-

bescheid.

§ 10

Anzeigepflicht

(1) Wer im Gemeindegebiet einen über drei

Monate alten Hund hält, hat dies inner-

halb eines Monats nach dem Beginn der

Haltung, oder nachdem der Hund das

steuerbare Alter erreicht hat, der Ge-

meinde unter Angabe der Hunderasse

schriftlich anzuzeigen.

(2) Endet die Hundehaltung, oder entfallen

die Voraussetzungen für eine gewährte

Steuervergünstigung, so ist dies der Ge-

meinde innerhalb eines Monats schrift-

lich anzuzeigen.

(3) Eine Verpflichtung nach Absatz 1 und 2

besteht nicht, wenn feststeht, dass die

Hundehaltung vor dem Zeitpunkt, an dem

die Steuerpflicht beginnt, beendet wird.

(4) Wird ein Hund veräußert, so ist in der An-

zeige nach Absatz 2 der Name und die

Anschrift des Erwerbers anzugeben.

§ 11

Hundesteuermarken

(1) Für jeden Hund, dessen Haltung im Ge-

meindegebiet angezeigt wurde, wird

eine Hundesteuermarke, die Eigentum

der Gemeinde bleibt, ausgegeben.

(2) Die Hundesteuermarken bleiben für die

Dauer der Hundehaltung gültig. Die Ge-

meinde Reute kann durch öffentliche Be-

kanntmachung Hundesteuermarken für

ungültig erklären und neue Hundesteu-

ermarken ausgeben.

(3) Hundezüchter, die zur Zwingersteuer

nach § 7 herangezogen werden, erhal-

ten zwei Hundesteuermarken.

(4) Der Hundehalter hat die von ihm gehalte-

nen, außerhalb des von ihm bewohnten

Hauses oder des umfriedeten Grundbe-

sitzes, laufenden anzeigepflichtigen Hun-

de mit einer gültigen und sichtbar befes-

tigten Hundesteuermarke zu versehen.

(5) Endet eine Hundehaltung, so ist die Steu-

ermarke mit der Anzeige über die Been-

digung der Hundehaltung innerhalb ei-

nes Monats an die Gemeinde zurückzu-

geben.

(6) Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird

dem Halter eine Ersatzmarke ausgehän-

digt. Dasselbe gilt für den Ersatz einer

unbrauchbar gewordenen Steuermarke;

die unbrauchbar gewordene Steuermar-

ke ist zurückzugeben. Wird eine in Ver-

lust geratene Steuermarke wieder auf-

gefunden, ist die wiederaufgefundene

Marke unverzüglich an die Gemeinde

zurückzugeben.

§ 12

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 2 Satz

1 Nr. 2 Kommunalabgabengesetz handelt,

wer vorsätzlich oder leichtfertig einer Ver-

pflichtung nach §§ 10 oder 11 zuwiderhan-

delt.

§ 13

In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2011 in

Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die

Erhebung der Hundesteuer vom 08. Novem-

ber 2001 außer Kraft.

Reute, 25. März 2010

gez.

Michael Schlegel

Bürgermeister

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens-

und Formvorschriften der GemO oder auf-

grund der GemO beim Zustandekommen

der Satzung wird nach § 4 GemO unbeacht-

lich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines

Jahres seit der Bekanntmachung dieser Sat-

zung gegenüber der Gemeinde geltend ge-

macht worden ist. Der Sachverhalt, der die

Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-

nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften

über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung der

Satzung verletzt worden sind.

Verloren/Gefunden

Es wurden folgende Fundgegenstände im

Bürgerbüro des KOMM-IN abgegeben.

Ansprechpartnerin: Frau Sibilia,

Frau Szywon, Tel. 07641 9172-80

� 1 blaues Titan Damenfahrrad

Hinweis: Meldet sich der Verlierer nicht, geht

der Fundgegenstand nach 6 Monaten auf

den Finder bzw. die Gemeinde über (bei Ge-

genständen unter 5,— Euro - sofort).

Fundsachen, die in der Eichmattenhalle

verloren wurden, werden in der Halle aufbe-

wahrt.

Anzufragen vormittags bei: Hausmeister

Hermann Hettich, Tel. 0160 4364370

Denkmalschutzpreis

Baden-Württemberg

Die Erhaltung von historischen Gebäuden

wird mit dem Denkmalschutzpreis Baden-

Württemberg gewürdigt. Mitmachen können

alle privaten Eigentümer, die ihren Altbau in

den vergangenen vier Jahren saniert oder

renoviert haben. Kommunen oder Vereine

sind nicht teilnahmeberechtigt. Das Preis-

geld beträgt insgesamt 25.000 Euro. Bewer-

bungsschluss ist der 15. Mai 2010. Bewer-

bungen und Infos: Schwäbischer Heimat-

bund, Weberstraße 2, 70182 Stuttgart, Tel.

0711 2394247, eMail:

metzger@schwaebischer-heimatbund.de

�������
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Die Universal-Heilmittel

der Hildegard von Bingen

Das Wildpflanzenforum Hochburg lädt in Zu-

sammenarbeit mit dem landwirtschaftlichen

Bildungszentrum Emmendingen-Hochburg

am Mittwoch, 21. April 2010, von 19 bis 21

Uhr zu einer Veranstaltung mit der Kräuter-

pädagogin Edith Fehrenbach aus Winden

ein. Kursgebühr 15 Euro je Person. Anmel-

dung: 07682 67418 oder eMail: fehren-

bach-edith@gmx.net

Abschluss der Filmreihe

„Demenz“

Am Montag, 12. April 2010, um 20.15 Uhr

wird in den Löwen-Lichtspielen in Kenzingen

als letzter Beitrag der Film „An ihrer Seite“

gezeigt. Er schildert das Leben eines nord-

amerikanischen Ehepaares vor dem Hinter-

grund einer Alzheimer-Erkrankung der Ehe-

frau. Im Anschluss an den Film gibt es eine

Diskussion mit dem Herbolzheimer Neurolo-

gen Hans-Albrecht Haller. Vorverkauf und

Infos: 07644 385.

Landratsamt Emmendingen

-Amt für Flurneuordnung-

Öffentliche

Bekanntmachung

Flurbereinigung Denzlingen (B 3)

Landkreis Emmendingen

Änderung der Wertermittlung im

Alten Bestand

Feststellungsbeschluss vom

06. April 2010

Das Landratsamt Emmendingen -Amt für

Flurneuordnung- stellt die Ergebnisse der

Änderungen der Wertermittlung der in das

Flurneuordnungsverfahren eingebrachten

Grundstücke mit dem aus der Bodenwertkar-

te ersichtlichen Inhalt fest.

Diese Feststellung der geänderten Werter-

mittlungsergebnisse gilt für das ganze Flur-

bereinigungsgebiet und ist, sobald sie unan-

fechtbar geworden ist, für alle Beteiligten bin-

dend.

Die Nachweisungen über die festgestellten

geänderten Wertermittlungsergebnisse lie-

gen zur Einsichtnahme für die Beteiligten in

der Zeit vom 09.04.2010 bis zum 10.05.2010

im Rathaus Denzlingen, Hauptstraße 110 im

Gebäude A im Flur des Bauamtes 2. OG

während der üblichen Dienststunden aus.

Der Feststellungsbeschluss beruht auf § 32

Flurbereinigungsgesetz i.d.F. vom

16.03.1976 (BGBl. I S. 546).

Die Nachweisungen über die Ergebnisse der

Änderungen der Wertermittlung sind bereits

zur Einsichtnahme für die Beteiligten ausge-

legt und diesen in einem Termin erläutert

worden. Gegen die seinerzeit ausgelegten

Ergebnisse der Änderungen der Wertermitt-

lung wurden keine Einwendungen vorge-

bracht.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb ei-

nes Monats nach seiner öffentlichen Be-

kanntmachung Widerspruch beim Landrats-

amt Emmendingen -Amt für Flurneuord-

nung- Haus am Festplatz, Schwarzwaldstr. 4

in 79312 Emmendingen eingelegt werden.

Die Widerspruchsfrist beginnt mit dem ers-

ten Tag der öffentlichen Bekanntmachung.

Bei schriftlicher Einlegung muss der Wider-

spruch innerhalb dieser Frist beim Landrats-

amt Emmendingen -Amt für Flurneuord-

nung- eingegangen sein.

gez. Hakenjos

Freitag, 16.04.10, (G)

20.00 Uhr: Übung

Freitag, 23.04.10, (ATS)

20.00 Uhr: Belastungs-Übung für ATS

Weiteres unter:

www.feuerwehr-reute.org

www.jf-reute.de

Evangelische

Kirchengemeinde

Vörstetten/Reute:

Freitag, 9.4.2010

20.00 Uhr: Posaunenchor

Sonntag, 11.4.2010 - Quasimodogeniti

10.00 Uhr: Gottesdienst mit Taufen

Kollekte für die eigene Gemeinde

Dienstag, 13.4.2010

09.30 Uhr: Ök. Krabbelgruppe im GH Reute

Mittwoch, 14.4.2010

20.00 Uhr: Kirchenchor

Donnerstag, 15.4.2010

18.00 Uhr: Treffen der Goldenen und Dia-

mantenen Konfirmanden im GH Vörstetten

Die Konfirmationsbilder können während der

Öffnungszeiten im Pfarramt abgeholt wer-

den.

Zum Melanchton-Jahr 2010 lädt die Erwach-

senenbildung zu einer Predigtreihe über das

Bekenntnis von Augsburg von 1530 ein. Ein-

zelheiten entnehmen Sie bitte dem Aushang

und dem darin liegenden Programm.

Katholische

Kirchengemeinde

Donnerstag, 08. April

18.00 Uhr: Rosenkranz

18.30 Uhr: Eucharistiefeier

Freitag, 09. April

Unterreute, 18.00 Uhr: Rosenkranz

18.30 Uhr: Eucharistiefeier

Samstag, 10. April

18.30 Uhr: Sonntag-Vorabendgottesdienst

Sonntag, 11. April

Vörstetten, 10.30 Uhr: Eucharistiefeier

Montag, 12. April

18.30 Uhr: Rosenkranz

Dienstag, 13. April

18.00 Uhr: Rosenkranz

18.30 Uhr: Eucharistiefeier

Mittwoch, 14. April

07.45 Uhr: Schülergottesdienst

Donnerstag, 15. April

Reute, 18.00 Uhr: Rosenkranz

18.30 Uhr: Eucharistiefeier

Vörstetten, 19.30 Uhr: Eucharistiefeier

Freitag, 16. April

Unterreute, 18.00 Uhr: Rosenkranz

18.30 Uhr: Eucharistiefeier

Samstag, 17. April

Reute, 18.30 Uhr: Sonntag-Vorabendgottes-

dienst

Sonntag, 18. April

Reute, 10.00 Uhr: Festlicher Gottesdienst

mit Erstkommunion

18.00 Uhr: Dankandacht

Öffentl. konstituierende Sitzung des

Pfarrgemeinderates Reute-Vörstetten

Die Sitzung findet am Donnerstag, 15.

April, um 20.15 Uhr im Kath. Gemeinde-

zentrum in Vörstetten statt. Zuvor ist um

19.30 Uhr in der St. Maximilian Kol-

be-Kirche ein Gottesdienst, mit den neu

gewählten Pfarrgemeinderäten. Alle Interes-

sierten sind herzlich eingeladen.

Erstkommunion am Sonntag, 18. April

Herzlich gratulieren wir den Kindern aus un-

serer Gemeinde zur Feier der Erstkommuni-

on am 18. April:
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Waldbrandübung

der Feuerwehren

Die Feuerwehren der Gemeinden Reute

und Wasser veranstalten am Samstag,

10. April 2010, im Wassemer-Wald ihre

diesjährige Waldbrandübung, wozu alle

interessierten Bürgerinnen und Bürger

sowie die Damen und Herren Gemeinde-

rätinnen und -räte herzlich eingeladen

sind.

Treffpunkt für die Zuschauer:

um 17.30 Uhr am „Gashäusle“ Wasser

(kurz vor der Brücke nach Wasser)

Treffpunkt Zug- und Gruppenführer:

um 17.00 Uhr, am Gerätehaus Reute

Treffpunkt der Aktiven und der JFW:

um 17.30 Uhr, am Gerätehaus Reute

Michael Ruf

Stellvertr. Kommandant

Evangelisches Pfarramt Vörstetten

Tel.: 07666 2263; Fax: 07666 902429,

eMail: ev-kg-voerstetten@t-online.de

Öffnungszeiten des Pfarramtes: Dienstag

9 - 13 Uhr, Donnerstag 14 - 18 Uhr. Termi-

ne bei Pfarrerin Schott nach Vereinba-

rung.



Niklas Aigeldinger, Annemiek Custers, Tim

Fesenmeier, Kevin Fliegauf, Alexander

Grünfelder, Jennifer Hettich, Nick Holzer,

Jens Karle, Dennis Knupfer, Leonie Lorenz,

Emilia Martinec, Marlon Medewaldt, Ines

Mörder, Rebecca Mörder, Philipp Norz, Theo

Schlösser, Mara Schulz, Lucy Siegel, Jac-

queline Trost, Niclas Wildmann.

Herzlichen Dank an die GruppenleiterInnen,

die die Erstkommunionkinder seit Januar

vorbereitet und begleitet haben: Yvonne und

Christian Grünfelder, Monika Lorenz, Elke

Mörder, Martina Trost.

Interessengemeinschaft für

Handwerk, Handel und

Dienstleistungen in Reute

e.V.

Einladung zur Generalversammlung am

12. April

Zu unserer diesjährigen Generalversamm-

lung am Montag, den 12. April, um 19.30

Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, laden

wir alle Mitglieder und Interessierte herzlich

ein.

Die Tagesordnung wurde am 25. März 2010

im Amtsblatt veröffentlicht.

Wir freuen uns über Ihr zahlreiches Kommen

Der Vorstand

Interessengemeinschaft für Handwerk, Han-

del und Dienstleistung in Reute e.V.

Katholische

Frauengemeinschaft

Einladung zur Jahreshauptversammlung

am 21. April 2010

Wir laden alle Mitglieder/innen und Interes-

sierte der Frauengemeinschaft recht herz-

lich zu unserer Jahreshauptversammlung

am Mittwoch, 21. April 2010, um 19:30 Uhr

in den Pfarrsaal Reute ein.

Tagesordnung:

� Begrüßung

� Bericht der Vorsitzenden

� Bericht der Schriftführerin

� Bericht der Kassenführerin

� Bericht der Kassenprüferinnen

� Entlastung der Kassenprüferinnen

� Entlastung des Gesamtvorstandes

� Neuwahlen

� Verschiedenes

Auf Ihr Kommen freut sich

Ihre Vorstandschaft der

kath. Frauengemeinschaft

SC Reute

Die nächsten Spiele

Donnerstag, 08.04.2010

17.00 Uhr: JSG Simonswald D II –

SG Reute/Vörstetten D III

Samstag, 10.04.2010

11.00 Uhr: SC Reute E II –

SV Ottoschwanden E II

13.00 Uhr: SG Reute/Vörstetten D III –

SF Elzach-Yach D II

16.00 Uhr: SC Reute I – SF Oberried I

Sonntag, 11.04.2010

13.00 Uhr: SV BW Waltershofen II –

SC Reute III

15.00 Uhr: SV BW Waltershofen I –

SC Reute II

Dienstag, 13.04.2010

19.30 Uhr: SG Nordweil B –

SG Vörstetten/Reute B

Mittwoch, 14.04.2010

18.00 Uhr: SG Merdingen D I –

SG Reute/Vörstetten D I

18.30 Uhr: SG Biengen C II –

SG Reute/Vörstetten C II

18.30 Uhr: SG Vörstetten /Reute

B-Juniorinnen – PSV Freiburg B-Jun.

Donnerstag, 15.04.2010

17.30 Uhr: SG Reute/Vörstetten C I –

FC Denzlingen C II

18.30 Uhr: SC Wyhl I – SC Reute I

Ergebnis der letzten Spiele

SG Reute/Vörstetten C II –

SG Ehrenstetten C II 2:2

SG Reute/Vörstetten D II –

SG Niederhausen D II 3:2

SG Reute/Vörstetten D I –

Spvgg Gundelfingen/Wildtal D I 2:4

SG Reute/Vörstetten A –

SG Ottoschwanden A 6:2

SG Reute/Vörstetten C I –

SV Waldkirch C I 0:2

SC Reute III – SC Eichstetten II 0:2

SC Reute II – SC Eichstetten I 2:2

SV Biengen I – SC Reute I 4:0

SG Reute/Vörstetten C I –

SC Gutach/Bleibach C I (Pokal) 11:1

SC Reute III – FV Nimburg II 7:0

TuS Königschaffhausen I – SC Reute I 3:1

SC Reute II – FV Nimburg I 1:4

Jahreshauptversammlung

des Förderkreises SC Reute

e.V.

am Freitag, den 23. April 2010,

um 20.00 Uhr

in der Stadiongaststätte „Waldeck“

Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins

sind hierzu herzlich eingeladen.

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Totenehrung

3. Bericht des 1. Vorsitzenden

4. Bericht des Kassierers

5. Bericht der Kassenprüfer

6. Entlastung des Vorstandes

7. Ausblick 2010

8. Wünsche / Anträge / Verschiedenes

Ihr Förderverein des SC Reute e.V.

TTC Reute e.V.

Ergebnisse:

Freitag, 26.03.10

TTSV Kenzingen – Jungen 8:2

Herren 2 – TTV Vörstetten 9:6

Samstag, 27.03.10

SV Allensbach – Mädchen 1:8

Minis – TTC Heimbach 4:5

Schüler 1 – TV Denzlingen 1:6

Damen 2 – TTC Wyhl 2:8

Damen 1 – FT Freiburg 3:8

TTC Bad Krozingen – Herren 1 7:9

Die nächsten Heimspiele:

Samstag, 10.04.10

14.00 Uhr: Schüler 1 – SV Ottoschwanden 3

16.00 Uhr: Damen 2 – TTC Bad Krozingen

18.30 Uhr: Damen 1 – TTC Schopf-

heim/Fahrnau

Ihr Tischtennisclub Reute

TENNIS-INFO

Nochmals unser Hinweis: Am kommenden

Sonntag, 11.04.10, starten wir in die Freiluft-

saison mit unserem schon traditionellen

Schleifchenturnier.
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Kath. Kirchengemeinde Reute mit

St. Maximilian Kolbe, Vörstetten:

Kirchstr. 6, 79276 Reute,

Tel. 07641 52104, Fax: 07641 936813,

eMail: pfarramt@kath-kirche-reute.de

In den Schulferien ist das Büro vom

06. - 09.04. nicht geöffnet.

In dringenden Seelsorgeangelegen-

heiten wenden Sie sich bitte auch an

das Pfarrbüro in Denzlingen,

Tel. 07666 911330.

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:

Montag, Dienstag, Donnerstag: 10.00 -

12.00 Uhr; Dienstag: 17.00 - 19.00 Uhr

Sprechzeit Pfr. Vogt: Dienstag: 17.00 -

18.00 Uhr; Pater Hoch: Donnerstag:

17.30 - 18.00 Uhr

Sprechzeit Gemeindereferentin Vero-

nika Scherzinger: Nach Vereinbarung,

Tel. 07684 552

Terminvormerkung

1.MAI-HOCK BEIM SC REUTE

Werte Reutemer Bürgerinnen und

Bürger,

warum denn in die Ferne schweifen,

wenn das Schöne liegt so nah. Die Tenin-

ger Allmend und die Wirtschaftswege

durch Feld und Flur rund um Reute bieten

ein ideales Terrain für eine

Mai-Wanderung.

Gerne laden wir Sie zur zünftigen Einkehr

mit Ihrer Familie und Ihren Freunden in

die Waldlaube im Waldeckstadion ein.

Bitte merken Sie sich diesen Termin

schon mal vor, Details folgen in Kürze.

Über Ihren Besuch freut sich der Förder-

kreis des SC Reute.



Beginn: 11.00 Uhr. Wir freuen uns auf ein

reges Interesse unserer Mitglieder an dieser

Veranstaltung.

Für beste Bewirtung wird gesorgt sein.

Der Vorstand

TC Reute e.V.

Mütterzentrum

March-Reute e.V.

NEU NACH DEN OSTERFERIEN:

Eltern-Kind-Turnen

Für Kinder von 1½ - 3 Jahren in Beglei-

tung eines Erwachsenen

Dienstag, 20. April, 9.30 - 10.30 Uhr. Bitte be-

queme Kleidung und Turnschuhe mitbringen.

Anmeldung bis 13. April bei Bianka Cheru-

bim, Tel.: 07665 400286; eMail: Froeschles-

Ideenkiste@web.de

Gebühr für 13 mal: 30 Euro (Mitgl.) / 36 Euro.

Ort:TurnhallederGrundschuleHolzhausen

Ab Donnerstag, 22. April, von 19 bis 22 Uhr

trifft sich einmal im Monat die Jin Shin Jyutsu

® Strömgruppe. Interessierten bieten die

Strömabende eine gute Gelegenheit „zum

Schnuppern“undJinShinJyutsukennenzu ler-

nen. Weitere Termine: 20.05./ 24.06./22.07.

und 19.08.10. Gebühr pro Abend 8 Euro.

Veranstaltungsort: Vörstetten, Reutener

Straße 19. Anmeldung bei Ruth Dörner, Tel.:

07666 1015.

NÄCHSTE TERMINE:

Di., 13.04.10, von 10.00 - 12.00 Uhr

Baby-Treff mit Themen rund ums erste

Lebensjahr

Offener wöchentlicher Treff unter Anleitung

einer erfahrenen Hebamme. Gebühr 3 Euro.

Info: Johanna Schnell, Hebamme, Tel.:

07641 6976

Wichtiger Hinweis: Der Gutschein des Pro-

jektes “STÄRKE” des Landes Baden- Würt-

temberg kann für die Teilnahme an diesem

Treff eingelöst werden.

Mi., 14.04.10, von 17.45 - 18.45 Uhr

“RückbildungsgymnastiknachderGeburt”

Mi., 14.04.10, von 18.45 - 19.45 Uhr

“Beckenbodentraining“ für Frauen aller Al-

tersgruppen. Der Einstieg in beide Kurse, so-

wie eine Probestunde ist laufend möglich.

Gebühr für 8 mal: 25 Euro (Mitgl.) / 30 Euro

Die Kurse finden in Reute im ev. Gemeinde-

haus, Schwarzwaldstr. 9 statt.

Anmeldung bei Johanna Schnell, Hebam-

me, Tel.: 07641 6976.

Do., 15.04.10, von 10.00 - 12.00 Uhr

Wichtel-Club II

Offener wöchentlicher Treff für Mütter mit

Kindern ab 1 Jahr

Info: Selma Bauer, Tel.: 07641 9541045

Do., 15.04.10, von 10.00 - 11.30 Uhr

Offenes Frauencafé am Vormittag

Gute Gelegenheit zum zwanglosen Plausch.

Neue „Gesichter“ sind herzlich willkommen.

Alle Veranstaltungen, soweit im Veranstal-

tungstext nichts anderes erwähnt ist, finden

in Holzhausen, Gemeindezentrum, Im Grün

11 (gegenüber dem Kindergarten) statt.

Allgemeine Infos: Monika Seth,

Tel.: 07641 54542 u.

www.muetterzentrum-march-reute.de

VHS Nördlicher Breisgau

Früherziehung mit Ponys

für Kinder ab 4 Jahren (1624)

Freiamt, Therapie- und Ponyhof, Allmends-

berg 15

dienstags ab 13.04. von 15 - 17 Uhr

Gentechnikfreie Lebensmittel - wie lange

noch? (1159)

Bahlingen, Feuerwehrgerätehaus, Am Dorf-

bach 2

Mi., 14.04., von 19 - 20 Uhr

Fitgym & Stretching - für Power-Frauen

(3267)

Denzlingen, Haus Müller, Markgrafenstr. 50

freitags ab 16.04. von 9 - 10 Uhr

Viel Spaß mit Hefeteig! (3710)

Herbolzheim, Emil-Dörle-Schule, Moltkestr. 66

Freitag ab 16.04. von 18 - 22 Uhr

Es muss nicht immer teuer sein! (1006)

Teningen, Rathaus Köndringen, Hauptstr. 20

Sa., 17.04., von 14 - 18 Uhr

Besuch der Sternwarte in March (1158B)

March, Sternwarte

Treffpunkt: Montag, 19.04., von 21 - 23 Uhr

Kochclub & Tischmanieren - für Kinder

von 8 bis 12 Jahren (3701)

Herbolzheim, Emil-Dörle-Schule, Moltkestr. 66

Sa., 24.04., von 10 - 14 Uhr

Vom Kommen und Gehen der Kultur-

pflanzen (1156)

Teningen, Zehntscheuer, Bahlinger Straße 30

Do., 22.04., von 20 - 21:30 Uhr

Anmeldung und Beratung bei der Geschäfts-

stelle der VHS Nördlicher Breisgau

79312 Emmendingen, Am Gaswerk 3,

telefonisch: 07641 9225-25, per Fax:

07641 9225-33, eMail: info@vhs-em.de,

Internet: www.vhs-em.de

Wir gratulieren

zum Geburtstag:

am 07.04.2010

Herrn Waldemar Malner

Im Winkel 3

zum 75. Geburtstag

am 09.04.2010

Herrn Hubert Lange

Möslestraße 21

zum 74. Geburtstag

am 14.04.2010

Herrn Karl Siegel

Im Gems 5

zum 71. Geburtstag

Die Gemeinde gratuliert ihren Jubilaren

und auch denen, die nicht genannt

werden wollen, recht herzlich und wünscht

ihnen für die Zukunft alles Gute.

�����

Musikschule

Nördlicher Breisgau

Für alle, die ein Musikinstrument erlernen

oder auch wieder ihre Kenntnisse auffri-

schen möchten, bietet die Musikschule

Nördlicher Breisgau in der Zeit vom 03.05. -

07.05.2010 eine Schnupperwoche an. Von

der Blockflöte bis zum Violoncello reicht das

Programm der Probeangebote.

Außerdem findet am Samstag, den

24.04.2010, von 11.00 - 13.00 Uhr eine In-

strumentenvorstellung in den Räumen der

Musikschule, Karl-Friedrich-Str. 22, Emmen-

dingen statt. Hier können alle Instrumente

unter Anleitung des jeweiligen Musiklehrers

ausprobiert werden. Die Veranstaltung wird

umrahmt von zwei Konzerten „Kinder spielen

für Kinder“ um 11.00 Uhr und 12.45 Uhr.

Information und Anmeldung für die Schnup-

perwoche sind erhältlich bei der Geschäfts-

stelle der Musikschule Nördlicher Breisgau,

Karl-Friedrich-Str. 22, 79312 Emmendingen,

Tel. 07641 52565, Fax 07641 42599, und im

Internet unter www.musikschule-em.de.

Athletiksportverein

Alemannia Vörstetten e.V.

Hauptversammlung am

Freitag, 16. April, 20.00 Uhr

im VfR Clubheim in Vörstetten.

Die Tagesordnung war im Amtsblatt vom

01.04.2010 veröffentlicht.

Zäpfletrinker Vörstetten

“1st Color Night” am 17.04.2010 in der

Heinz-Ritter-Halle

Charts, House, Pop und vieles mehr wird bei

der ersten `Color Night´ am Samstag, 17.

April 2010, in der Vörstetter Heinz-Ritter-

Halle geboten. Für gute Stimmung sorgen

die „BH-DJs“. Karten im Vorverkauf 4,

Abendkasse 5 Euro.

Infos unter www.zaepfletrinker.de

Einlass ab 16 Jahre (Ausweiskontrolle!)
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